
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1963/10/15 4Ob340/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1963

Norm

EO §7 BdIA

EO §7 BdIIIA

EO §7 BdIIIB

EO §355 I

Rechtssatz

Unbestimmtheit eines auf § 59c (3) GewO gestützten Begehrens, wonach der Beklagte das Anwerben nebenberu6icher

Handelsagenten zu unterlassen habe, die bei "Privatkunden" Bestellungen auf solche Waren aufsuchen sollen, bei

denen ein solches Aufsuchen "nach den gesetzlichen Bestimmungen" verboten ist.

Entscheidungstexte

4 Ob 340/63

Entscheidungstext OGH 15.10.1963 4 Ob 340/63
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